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VKU zur Novelle der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 

Aufwand und Nutzen passen nicht 
 
Berlin, 06.12.2016. Zurzeit findet im Bundesumweltministerium eine Anhörung zur 

Novelle der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft, kurz TA Luft, statt. In der 

Novelle geht es um neue Anforderungen an die Schadstoffemissionen von industriellen 

und sonstigen Anlagen, die nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 

genehmigungspflichtig sind, und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Im Abfallbereich 

betrifft die TA Luft zum Beispiel Recyclinghöfe, Sortieranlagen, Deponien, Anlagen zur 

Kompostierung und Vergärung von Bioabfällen. 

 

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), der an der Anhörung teilnimmt, äußert 

sich wie folgt zum Vorschlag des Bundesumweltministeriums: „Aufwand und Nutzen 

passen nicht zueinander. Die vielen Verschärfungen würden den Aufwand, Anlagen zu 

genehmigen, zu betreiben und zu überwachen, erheblich steigern. Demgegenüber steht 

allerdings kein angemessener Nutzen, um umweltrelevante Emissionen zu verringern 

oder zu vermeiden. Hier fehlen auch konkrete Folgeabschätzungen des 

Umweltministeriums. Zum Teil fehlen sogar die Begründungen für die vorgeschlagenen 

Änderungen.“  

 

Einer der wichtigsten Kritikpunkte des VKU am Entwurf der Novelle sind die geplanten 

Grenz- und Richtwerte für die Methan-Restfreisetzung aus Anlagen zur Kompostierung 

und Vergärung von Bioabfällen: „Die Umsetzung dieser Pläne wäre ökonomisch und 

ökologisch kontraproduktiv. Sie wäre nur mit unverhältnismäßigen Kosten und unter 

Freisetzung von mehr Treibhausgasen an anderer Stelle möglich. Neben dem VKU 

haben auch fünf weitere Verbände in einem gemeinsamen Brief an das 

Umweltministerium ihre Kritikpunkte deutlich gemacht. 

 

Hintergrund: Die „Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ (TA Luft) ist eine 

Verwaltungsvorschrift auf Basis des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Sie 

richtet sich direkt an die öffentlichen Behörden und ist für diese bindend. Weil 

Behörden die aufgeführten Anforderungen anwenden müssen, nehmen sie diese in ihre 

Genehmigungsbescheide für Anlagen auf. 
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Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt mehr als 1.450 kommunalwirtschaftliche Unternehmen 
in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit knapp 260.000 
Beschäftigten wurden 2014 Umsatzerlöse von mehr als 111 Milliarden Euro erwirtschaftet und mehr als 9,4 
Milliarden Euro investiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen haben im Endkundensegment große Marktanteile in 
zentralen Versorgungsbereichen (Strom 54 Prozent, Erdgas 56 Prozent, Trinkwasser 85 Prozent, Wärmeversor-
gung 67 Prozent, Abwasserentsorgung 40 Prozent). Sie entsorgen jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall und tragen 
entscheidend dazu bei, dass Deutschland mit 65 Prozent die höchste Recyclingquote in der Europäischen Union 
hat. Die kommunalen Unternehmen versorgen 5,7 Millionen Kunden mit Breitband. Bis 2018 planen sie Investi-
tionen von rund 1,7 Milliarden Euro, um dann insgesamt 6,3 Millionen Menschen an schnelles Internet anschlie-
ßen zu können. 
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